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Beschluss des Akkreditierungsrates  

Antrag: 10 015 378 
Studiengang: Internationale Ensemble Modern Akademie - Contemporary 

Music Performance, M.Mus. 
Hochschule: Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am 

Main 
Studienort/e: Frankfurt am Main 

Akkreditierungsfrist: 01.10.2022 - 30.09.2030 

Entscheidung 

Die Akkreditierung wurde unter folgender Auflage/folgenden Auflagen erteilt: 

1. Der Kooperationsvertrag zwischen der Hochschule für Musik und Darstellende Künste Frankfurt 
(HfMDK) und der Internationalen Ensemble Modern Akademie e.V. muss sicherstellen, dass auch 
Entscheidungen über die Verfahren der Qualitätssicherung von der HfMDK getroffen werden. Die 
Laufzeit des Kooperationsvertrags muss sich ferner mindestens über den Akkreditierungszeitraum 
erstrecken. Sollte der Kooperationsvertrag nicht verlängert werden, ist ein Nachweis zu erbringen, 
dass die HfMDK über die notwendigen sächlichen und personellen Ressourcen verfügt, um den 
Masterstudiengang "Internationale Ensemble Modern Akademie - Contemporary Music 
Performance" auch ohne Kooperationspartner durchzuführen. (§§ 9, 19 i.V.m § 12 Abs. 2, 3 
StakV) 

Der Akkreditierungsrat hat dazu folgenden Beschluss getroffen: 

Die Auflage ist erfüllt. 

Begründung 

Die Hochschule hat fristgerecht Unterlagen gemäß § 27 Abs. 3 der Musterrechtsverordnung bzw. der 
entsprechenden Regelung in der Landesrechtsverordnung zum Nachweis der Auflagenerfüllung 
eingereicht. 

Zu Auflage 1 - Kooperationsvertrag (§§ 9, 19 i.V.m § 12 Abs. 2, 3 StakV) 

Die Hochschule für Musik und Darstellende Künste Frankfurt (HfMDK) und die IEMA - Internationale 
Ensemble Modern Akademie e.V. haben eine Ergänzungsvereinbarung zum Kooperationsvertrag vom 
15.10.2019, in der die akademische Letztverantwortung der HfMDK für die Punkte Anerkennung und 
Anrechnung und die Verfahren der Qualitätssicherung ergänzt wurden, geschlossen. Des Weiteren hat 
die Hochschule die Mitfinanzierung des Studiengangs erhöht und der Kooperationsvertrag läuft neu 
bis zum 30.09.2030. Die Auflage ist damit erfüllt. 



123. Sitzung des Akkreditierungsrats 


